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50/49. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum 
Gastland 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Beziehungen zum GastiandlO

, 

unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta der Vereinten 
Nationen, das Übereinkommen über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Nationen" und das Abkommen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten 
von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen" 
sowie die Verantwortlichkeiten des Gastlandes, 

in der Erwligung, daß die zuständigen Behörden des 
Gastlandes auch weiterhin wirksame Maßnahmen ergreifen 
sollen, um insbesondere alle Handlungen zu verhindern, 
welche die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals 
beeinträchtigen, 

in Anbetracht des Geistes der Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen Verständnisses, der die Beratungen des Aus
schusses über Fragen, welche die Gemeinschaft der Vereinten 
Nationen nnd das Gastland berühren, geprägt hat, 

mit Genugtuung über das zunehmende Interesse der 
Mitgliedstaaten an einer Mitwirkung an der Arbeit des 
Ausschusses, 

1. schließt sich den Empfehlungen und Schlußfolgerun
gen des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland in 
Ziffer 67 seines Berichts an; 

2. ist der Auffassung, daß die Aufrechterhaltung an
gemessener Bedingungen für ein normales Arbeiten der bei 
den Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und 
Vertretungen im Interesse der Vereinten Nationen und aller 
Mitgliedstaaten liegt, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß das Gastland auch künftig alles Erforderliche tun wird, um 
jede Einmischung in die Tätigkeit der Vertretungen zu 
verhindern; 

3. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und hofft, 
daß die auf den Ausschußsitzungen aufgeworfenen Probleme 
auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im Einklang 
mit dem Völkerrecht gelöst werden; 

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über das Problem der von Diplomaten 
geschuldeten Beträge", betont, daß dies eine Angelegenheit 
ist, die den Vereinten N~tionen große Sorge bereitet, und daß 
die Nichtbezahlung von unbestrittenen Schulden ein schlechtes 
Licht auf die gesamte diplomatische Gemeinschaft wirft und 
dem Ruf der Organisation selbst schadet, erklärt erneut, daß 
die Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen nicht 
entschuldigt oder gerechtfertigt werden kann, und befürwortet 

" Ebd., Beilage 26 (A/SO!26). 
21 Resolution 22 A (I). 
12 Siehe Resolution 169 (TI). 

" A/AC.lS41277. 

die in Anhang II des Ausschußberichts für die laufende 
Tagung dargelegten Vorschläge und Verfahren zu der Frage 
der geschuldeten Beträge; 

5. fordert das Gastland nachdrücklich auf, die Auf
hebung der Reisebeschränkungen für bestimmte Vertretungen 
und Sekretariatsbedienstete, die Staatsangehörige bestimmter 
Staaten sind, zu erwägen, und nimmt in diesem Zusammen
hang Kenntnis von den Standpunkten der betroffenen Staaten, 
des Generalsekretärs und des Gastlandes; 

6. fordert das Gastland auf, die das Parken von diploma
tischen Fahrzeugen betreffenden Maßnahmen und Verfahren 
zu überprüfen, um den wachsenden Bedürfnissen der diploma
tischen Gemeinschaft nachzukommen, und mit dem Ausschuß 
darüber Konsultationen zu führen; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit 
allen Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum 
Gastland zu befassen; 

8. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit in Überein
stimmung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversamm
lung vom 15. Dezember 1971 fortzusetzen; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Ausschusses für die 
Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer einundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

87. Plenarsitzung 
11. Dezember 1995 

50/50. Musterregeln der Vereinten Nationen für Ver
gleichsverfahren bei Streitigkeiten zwischen Staa
ten 

Die Generalversammlung, 

in der Erwligung, daß der Vergleich eine der in der Charta 
der Vereinten Nationen in Artikel 33 Absatz 1 genannten 
Methoden für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Staaten ist, daß er in zahlreichen bilateralen wie auch multila
teralen Verträgen für die Beilegung solcher Streitigkeiten 
vorgesehen ist und daß er seine Nützlichkeit in der Praxis 
bewiesen hat, 

überzeugt, daß die Aufstellung von Musterregeln für 
Vergleichsverfahren bei Streitigkeiten zwischen Staaten, in 
denen die Ergebnisse der jüngsten wissenschaftlichen Arbeiten 
und der auf dem Gebiet der internationalen Vergleichs
verfahren gewonnenen Erfahrungen sowie eine Anzahl von 
Neuerungen berücksichtigt sind, die der traditionellen Praxis 
auf diesem Gebiet zum Vorteil gereichen können, zur Entwick
lung von harmonischen Beziehungen zwischen den Staaten 
beitragen kann, 

1. beglückwünscht den Sonderausschuß für die Charta 
und die Stärkung der RoUe der Vereinten Nationen zur 
Fertigstellung der Endfassung der Musterregeln der Vereinten 
Nationen für Vergleichsverfahren bei Streitigkeiten zwischen 
Staaten24

; 

24 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzigste Tagung, 
Beilage 33 (A/SOI33), Kap. V, Abschnitt A. 
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2. lenkt die Aufmerksamkeit der Staaten auf die Mög
lichkeit, wann immer eine Streitigkeit zwischen Staaten 
entstanden ist, deren Beilegung im Wege direkter Verhand
lungen sich als unmöglich erweist, die Musterregeln an
zuwenden, deren Wortlaut dieser Resolution als Anlage 
beigefügt ist; 

3. ersucht den Generalsekretär, soweit möglich und im 
Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen der Muster
regeln Staaten, die sich. eines Vergleichsverfahrens auf der 
Grundlage dieser Musterregeln bedienen, seine Unterstützung 
zu gewähren; 

4. ersucht den Generalsekretär azif3erdem, alle er
forderlichen Veranlassungen zu treffen, um den Wortlaut 
dieser Resolution samt ihrer Anlage an die Regierungen zu 
verteilen. 

ANLAGE 

87. Plenarsitzung 
11. Dezember 1995 

Musterregeln der Vereinten Nationen für Vergleichs
verfahren bei Streitigkeiten zwischen Staaten 

KAPITELl 
ANwENDUNG DER REGELN 

Artikel 1 

1. Diese Regeln finden auf Vergleichsverfahren bei Streitig
keiten zwischen Staaten Anwendung, wenn diese Staaten 
ausdrücklich schriftlich übereingekommen sind, sie an
zuwenden. 

2. Die Staaten, die übereingekommen sind, diese Regeln 
anzuwenden, können jede ihrer Bestimmungen jederzeit im 
gegenseitigen Einvernehmen von der Anwendung ausschlie
ßen oder abändern. 

KAPITELII 
ElNLElTUNG DES VERGLEICHSVERFAHRENS 

Artikel 2 

I. Das Vergleichsverfahren beginnt, sobald die betroffenen 
Staaten (im folgenden "die Parteien" genannt) schrift1ich 
übereingekommen sind, diese Regeln, mit oder ohne Änderun
gen, anzuwenden und schriftlich Einigung über die Definition 
des Streitgegenstands, die Anzahl und die Bezüge der Mit
glieder der Vergleichskommission, ihren Sitz und die Höchst
dauer des Verfahrens, wie in Artikel 24 festgelegt, erzielt 
haben. Falls erforderlich, enthält die Vereinbarung Bestim
mungen betreffend die Sprache oder Sprachen, in denen das 
Verfahren abgehalten wird, sowie über die erforderlichen 
Sprachendienste. 

2. Gelingt es den Staaten nicht, Einigung über die Definition 
des Streitgegenstands zu erzielen, können sie im gegenseitigen 
Einvernehmen den Generalsekretär der Vereinten Nationen um 
Unterstützung bei der Behebung dieser Schwierigkeit ersu
chen. Sie können ihn außerdem im gegenseitigen Einverneh-

men um Unterstützung bei der Behebung jeder anderen 
Schwierigkeit ersuchen, auf die sie bei der Herbeiführung einer 
Einigung über die Modalitäten des Vergleichsverfahrens 
stoßen. 

KAPITELIII 
ANZAHL UND BESTELLUNG DER SCHLICHTER 

Artikel 3 

Es kann drei oder fünf Schlichter geben. In jedem Fall 
bilden die Schlichter eine Kommission. 

Artikel 4. 

Haben die Parteien vereinbart, daß drei Schlichter bestellt 
werden sollen, bestellt jede von ihnen einen Schlichter, der 
nicht ihr eigener Staatsangehöriger sein darf. Die Parteien 
bestellen im gegenseitigen Einvernehmen den dritten Schlich
ter, der nicht die Staatsangehörigkeit einer der Parteien oder 
der anderen Schlichter haben darf. Der dritte Schlichter ist 
Vorsitzender der Kommission. Wird er nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach der Bestellung der von den Parteien 
einzeln ernannten Schlichter bestellt, so wird der dritte 
Schlichter von der Regierung eines von den Parteien ein
vernehmlich bestimmten Drittstaates oder, falls ein solches 
Einvernehmen nicht innerhalb von zwei Monaten erzielt wird, 
vom Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs bestellt. Ist 
dieser Staatsangehöriger einer der Parteien, so wird die 
Bestellung vom Vizepräsidenten oder dem nach dem Dienst
alter nächsten Mitglied des Gerichtshofs vorgenommen, das 
nicht Staatsangehöriger einer der Parteien ist. Der dritte 
Schlichter darf seinen gewöhnlichen Wohnsitz nicht im 
Hoheitsgebiet einer der Parteien haben oder in ihrem Dienst 
gestanden haben. 

ArtikelS 

I. Haben die Parteien vereinbart, daß fünf Schlichter bestellt 
werden sollen, so bestellt jede von ihnen einen Schlichter, der 
ihr eigener Staatsangehöriger sein kann. Die anderen drei 
Schlichter, von denen einer gewählt wird, um das Amt des 
Vorsitzenden auszuüben, werden von den Parteien einver
nehmlich aus den Staatsangehörigen dritter Staaten bestellt und 
müssen jeweils unterschiedliche Staatsangehörigkeit besitzen. 
Keiner von ihnen darf seinen gewöhnlichen Wohnsitz im 
Hoheitsgebiet einer der Parteien haben oder in ihrem Dienst 
gestanden haben. Keiner von ihnen darf dieselbe 
Staatsangehörigkeit haben wie einer der anderen beiden 
Schlichter. 

2. Wird die Bestellung der von den Parteien gemeinsam zu 
bestellenden Schlichter nicht innerhalb von drei Monaten 
vorgenommen, so werden sie von der Regierung eines von den 
Parteien einvernehmlich bestimmten Drittstaates oder, falls ein 
solches Einvernehmen nicht innerhalb von drei Monaten 
erzielt wird, vom Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs 
bestellt. Ist dieser Staatsangehöriger einer der Parteien, so wird 
die Bestellung vom Vizepräsidenten oder dem nach dem 
Dienstalter nächsten Richter, der nicht Staatsangehöriger einer 
der Parteien ist, vorgenommen. Die Regierung oder das 
Mitglied des Internationalen Gerichtshofs, die beziehungs-
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weise das die Bestellung vornimmt, bestimmt auch, welcher 
der drei Schlichter das Amt des Vorsitzenden ausüben soll. 

3. Falls die Parteien am Ende des in Absatz 2 genannten 
Dreimonatszeitraums nur einen oder zwei Schlichter bestellen 
konnten, werden die noch erforderlichen Schlichter auf die in 
Absatz 2 beschriebene Weise bestellt. Haben die Parteien kein 
Einvernehmen darüber erzielt, daß der Schlichter oder einer 
der beiden Schlichter, den sie bestellt haben, das Amt des 
Vorsitzenden ausüben soll, so entscheidet die Regierung oder 
das Mitglied des Internationalen Gerichtshofs, die beziehungs
weise das den oder die noch erforderlichen Schlichter bestellt, 
auch darüber, welcher der drei Schlichter das Amt des Vorsit
zenden ausüben soll. 

4. Haben die Parteien am Ende des in Absatz 2 genannten 
Dreimonatszeitraums drei Schlichter bestellt, jedoch kein 
Einvernehmen darüber erzielen können, welcher von ihnen das 
Amt des Vorsitzenden ausüben soll, so wird der Vorsitzende 
auf die in Absatz 2 beschriebene Art und Weise bestimmt. 

Artikel 6 

Infolge von Tod, Rücktritt oder aus anderen Gründen 
freigewordene Sitze in der Kommission werden so bald wie 
möglich auf die für die Bestellung der zu ersetzenden Mit
glieder vorgesehene Weise neu besetzt. 

KAPITEL IV 
GRUNDPRINZIPffiN 

Artikel 7 

Die Kommission, die ihre Tätigkeit unabhängig und 
unparteüsch ausübt, wird sich bemühen, den Parteien bei der 
Herbeiführung einer gütlichen Beilegung der Streitigkeit 
behilflich zu sein. WIrd im Verlauf der Prüfung der Streitigkeit 
keine Beilegung erzielt, kann die Kommission sachdienliche 
Empfehlungen an die Parteien ausarbeiten und sie ihnen zur 
Prüfung vorlegen. 

KAPITEL V 
VERPAHREN UND BEFUGNISSE DER KOMMISSION 

Artikel 8 

Die Kommission bestimmt ihr Verfahren. 

Artikel 9 

I. Bevor die Kommission ihre Arbeit aufnimmt, benennen die 
Parteien ihre Bevollmächtigten und teilen dem Vorsitzenden 
der Kommission ihre Namen mit. Der Vorsitzende bestimmt 
im Einvernehmen mit den Parteien den Zeitpunkt für die erste 
Sitzung der Kommission, zu der die Mitglieder der Kommis
sion und die Bevollmächtigten eingeladen werden. 

2. Die Bevollmächtigten der Parteien können vor der Kom
mission durch von den Parteien ernannte Rechtsbeistände und 
Sachverständige unterstützt werden. 

3. Vor der ersten Sitzung der Kommission können ihre 
Mitglieder zur Besprechung verwaltungs- und verfahrenstech
nischer Fragen informell mit den Bevollmächtigten der 

Parteien zusammentreffen, denen gegebenenfalls die von ilmen 
ernannten Rechtsbeistände und S!\Chverständigen zur Seite 
stehen. 

Artikel 10 

1. Auf ihrer ersten Sitzung ernennt die Kommission einen 
Sekretär. 

2. Der Sekretär der Kommission darf nicht Staatsangehöriger 
einer der Parteien sein, darf seinen gewöhnlichen Wohnsitz 
nicht in ihrem Hoheitsgebiet haben und darf nicht im Dienst 
einer der Parteien stehen oder gestanden haben. Er kann 
Bediensteter der Vereinten Nationen sein, wenn die Parteien 
mit dem Generalsekretär Einvernehmen über die Bedingungen 
erzielen, unter denen der Bedienstete seine Aufgaben wahr
nehmen wird. 

Artikel 11 

1. Sobald die von den Parteien beigebrachten Informationen 
es zulassen, beschließt die Kommission im Benehmen mit den 
Parteien, insbesondere unter Berücksichtigung der in Artikel 
24 genannten Frist, ob die Parteien eingeladen werden sollen, 
Schriftsätze einzureichen, und wenn ja, in welcher Reihenfolge 
und innerhalb welcher Fristen, und bestimmt den Zeitpunkt, zu 
dem erforderlicheufalls die Bevollmächtigten und Rechtsbei
stände gehört werden. Die von der Kommission dazu gefaßten 
Entscheidungen können zu einem späteren Zeitpunkt des 
Verfahrens abgeändert werden. 

2. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 20 Absatz 1 
gestattet die Kommission dem Bevollmächtigten oder dem 
Rechtsbeistand einer Partei nicht, an einer Sitzung teilzuneh
men, wenn sie nicht auch der anderen Partei Gelegenheit 
gegeben hat, bei der betreffenden Sitzung vertreten zu sein. 

Artikel 12 

Die Parteien werden, nach Treu und Glauben handelnd, die 
Arbeit der Kommission erleichtern und ibr insbesondere, 
soweit es ihnen nur möglich ist, alle gegebenenfalls sachdienli
chen Scbriftstücke, Informationen und Erläuterungen zur 
Verfügung stellen. 

ArtikelJ3 

1. Die Kommission kann die Parteien um alle sachdienlichen 
Informationen oder Schriftstücke sowie Erläuterungen bitten, 
die sie für notwendig oder nützlich erachtet. Sie kann außer
dem Stellungnahmen zu den von den Parteien gemachten 
Ausführun~en sowie zu ihren Erklärungen oder Vorschlägen 
abgeben. 

2. Die Kommission kann jedem Ersuchen einer Partei 
stattgeben, daß Personen, deren Aussage sie für notwendig 
oder nützlich erachtet, angehört oder daß Sachverständige 
konsultiert werden. 

Artikel 14 

Besteht zwischen den Parteien Unstimmigkeit über Sach
fragen, kann sich die Kommission aller ihr zur Verfügung 
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stehenden Mittel bedienen, wie etwa der in Artikel 15 genann
ten gemeinsamen sachverständigen Berater oder der Konsulta
tion mit Sachverständigen, um den Sachverhalt festzustellen. 

Artikel 15 

Die Kommission kann den Patteien vorschlagen, daß sie 
gemeinsam sachverständige Berater benennen, die ihr bei der 
Prüfung der technischen Aspekte einer Streitigkeit behilflich 
sind. Wird der Vorschlag angenommen, ist seine Durch
fühmng daran gebunden, daß die sachverständigen Berater von 
den Patteien im gegenseitigen Einvernehmen ernannt und von 
der Kommission angenommen werden und daß die Parteien 
ihre Vergütung festlegen. 

Artikel 16 

Jede Pattei kann jederzeit aus eigener Initiative oder auf 
Initiative der Kommission hin Vorschläge zur Beilegung der 
Streitigkeit machen. Jeder im Einklang mit diesem Artikel 
gemachte Vorschlag wird sofort über den Vorsitzenden an die 
andere Pattei weitergeleitet; dieser kann dabei jede diesbe
zügliche Stellungnahme der Kommission übermitteln. 

Artikel 17 

Die Kommission kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens 
aus eigener Initiative oder auf Initiative einer der Patteien hin 
den Parteien Maßnahmen aufzeigen, die nach Meinung der 
Kommission ratsam wären oder eine Beilegung erleichtern 
könnten. 

Artikel 18 

Die Kommission wird bestrebt sein, ihre Entscheidungen 
einstimmig zu fassen; falls jedoch keine Einstimmigkeit erzielt 
werden kann, kann die Kommission Entscheidungen mit einer 
Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder annehmen. Stimmenthal
tung ist nicht zulässig. Außer bei Verfahrensfragen ist für die 
Gültigkeit einer Entscheidung die Anwesenheit aller Mit
glieder erforderlich. 

Arttkel19 

Die Kommission kann jederzeit den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen um Rat oder Unterstützung hinsichtlich 
der verwaltungs- oder verfahrenstechnischen Aspekte ihrer 
Arbeit bitten. 

KAPITEL VI 
ABSCHLUSS DES VERGLEICHSVERFAHRENS 

Artikel 20 

1. Nach Abschluß ihrer Prüfung der Streitigkeit kann die 
Kommission, falls eine vollständige Beilegung nicht erzielt 
werden konnte, sachdienliche Empfehlungen an die Parteien 
ausarbeiten und sie ihnen zur Prüfung vorlegen. Zu diesem 
Zweck kann sie einen Meinungsaustausch mit den Bevoll
mächtigten der Parteien abhalten, die gemeinsam oder ge
sondert gehört werden können. 

2. Die von der Kommission angenommenen Empfehlungen 
werden in einem Bericht festgehalten, der vom Vorsitzenden 
der Kommission an die Bevollmächtigten weitergeleitet wird 
mit dem Ersuchen, der Kommission innerhalb einer bestimm
ten Frist mitzuteilen, ob die Patteien die Empfehlungen 
annehmen. Der Vorsitzende kann in dem Bericht auch die 
Gründe anführen, die nach Ansicht der Kommission die 
Patteien veranlassen könnten, die vorgelegten Empfehlungen 
anzunehmen. Die Kommission enthält sich in ihrem Bericht 
jeglicher abschließenden Schlußfolgerung hinsichtlich der 
Tatsachen und jeglicher förmlichen Entscheidung über 
Rechtsfragen, es sei denn, die Patteien hätten sie gemeinsam 
darum gebeten. 

3. Nehmen die Parteien die von der Kommission vorgelegten 
Empfehlungen an, so wird ein Protokoll angefertigt, in dem die 
Bedingungen für die Annahme festgehalten werden. Das 
Protokoll wird vom Vorsitzenden und dem Sekretär unter
zeichnet. Jede Partei erhält eine vom Sekretär unterzeichnete 
Abschrift. Damit ist das Verfahren abgeschlossen. 

4. Falls die Kommission beschließt, den Parteien keine 
Empfehlungen vorzulegen, wird ihre diesbezügliche Ent
scheidung in einem vom Präsidenten und dem Sekretär 
unterzeichneten Protokoll festgehalten. Jede Partei erhält eine 
vom Sekretär unterzeichnete Abschrift. Damit ist das Verfah
ren abgeschlossen. 

Artikel 21 

I. Die Empfehlungen der Kommission werden den Parteien 
zur Prüfung vorgelegt, um eine gütliche Beilegung der 
Streitigkeit zu erleichtern. Die Patteien verpflichten sich, die 
Empfehlungen nach Treu und Glauben sorgfliltig und objektiv 
zu prüfen. 

2. Nimmt eine Pattei die Empfehlungen nicht an, während die 
andere sie anninunt, so hat die Pattei die andere schriftlich 
über die Gründe' in Kenntnis zu setzen, derentwegen sie die 
Empfehlungen nicht annehmen konnte. 

Artikel 22 

1. Wenn beide Parteien die Empfehlungen nicht annehmen, 
jedoch eine Fortsetzung der Bemühungen wünschen, um eine 
Einigung zu anderen Bedingungen zu erreichen, so wird das 
Verfahren wieder aufgenommen. Artikel 24 findet auf das 
wiederaufgenommene Verfahren Anwendung, wobei die 
entsprechende Frist, die von den Parteien im gegenseitigen 
Einvernehmen verkürzt oder verlängert werden kann, mit der 
ersten Sitzung der Kommission nach der Wiederaufnahme des 
Verfahrens beginnt. 

2. Wenn beide Parteien die Empfehlungen nicht annehmen 
und auch keine Fortsetzung der Bemühungen wünschen, eine 
Einigung zu anderen Bedingungen zu erreichen, so wird ein 
vom Vorsitzenden und dem Sekretär der Kommission unter
zeichnetes Protokoll angefertigt, ohne darin die Bedingungen 
des vorgeschlagenen Vergleichs aufzunehmen, in dem 
festgehalten wird, daß die Parteien nicht in der Lage waren, sie 
anzunehmen und daß sie keine Fortsetzung der Bemühungen 
wünschen, eine Einigung zu anderen Bedingungen zu er-
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reichen. Das Verfahren ist abgeschlossen, sobald jede Partei 
eine vom Sekretär unterzeichnete Abschrift des Protokolls 
erhalten hat. 

Artikel 23 

Nach Abschluß des Verfahrens übergibt der Vorsitzende 
der Kommission mit der vorherigen Zustimmung der Parteien 
die im Besitz des Sekretariats der Kommission befindlichen 
Dokumente entweder dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen oder einer von den Parteien einvernehmlich be
stimmten anderen Person oder Institution. Unbeschadet der 
möglichen Anwendung von Artikel 26 Absatz 2 ist die 
Vertraulichkeit der Dokumente zu wahren. 

Artikel 24 

Die Kommission schließt ihre Arbeit innerhalb der von den 
Parteien vereinbarten Frist ab. Verlängerungen der Frist sind 
von den Parteien einvernehmlich festzulegen. 

KAPl1EL VII 
VERTRAULICHKEIT DER TÄTIGKEIT UND DER DOKUMENTE 

DER KOMMISSION 

Artikel2S 

1. Die Sitzungen der Kommission finden unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit statt. Die Parteien sowie die Mitglieder und 
sachverständigen Berater der Kommission, die Bevollmächtig
ten und Rechtsbeistände der Parteien sowie der Sekretär und 
die Bediensteten des Sekretariats wahren streng die Ver
traulichkeit aller Dokumente oder Erklärungen und jeglicher 
Mitteilung betreffend den Fortgang des Verfahrens, es sei 
denn, daß beide Parteien sich im voraus mit einer Offenlegung 
einverstanden erklärt haben. 

2. Jede Partei erhält über den Sekretär beglaubigte Ab
schriften aller Protukolle der Sitzungen, bei denen sie vertreten 
war. 

3. Jede Partei erhält über den Sekretär beglaubigte Ab
schriften aller eingegangenen urkundlichen Belege sowie von 
Sachverständigenberlchten, Ermittlungsunterlagen und 
Zeugenaussagen. 

Artikel 26 

1. Außer in bezug auf die in Artikel 25 Absatz 3 genannten 
beglaubigten Abschriften bleibt die Verpflichtung zur Wah
rung der Vertraulichkeit des Verfahrens und der Beratungen 
für die Parteien und für die Kommissionsmitglieder, die 
Sachverständigen und das Sekretariatspersonal nach dem 
Abschluß des Verfahrens in Kraft und erstreckt sich auch auf 
Empfehlungen und Vorschläge, die nicht angenommen 
wurden. 

2. Ungeachtet dessen können die Parteien nach dem Abschluß 
des Verfahrens und im gegenseitigen Einvernehmen alle oder 
einige der Dokumente, die nach Absatz 1 als vertraulich zu 
behandeln sind, der Öffentlichkeit zugänglich machen oder die 
Veröffentlichung aller oder einiger dieser Dokumente geneh
migen. 

KAPITEL VIII 
VERPFUCHTUNG, NICHT IN EINER WEISE zu HANDELN, 

DIE DEN VERGLEICH BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTE 

Artikel 27 

Die Parteien enthalten sich während des Vergleichs
verfahrens jeder Maßnahme, die die Streitigkeit verschärfen 
oder ausweiten könnte. Sie unterlassen insbesondere jede 
Maßnahme, die die von der Kommission unterbreiteten 
Empfehlungen beeinträchtigen könnte, sofern diese Empfeh
lungen nicht ausdrücklich von einer der Parteien abgelehnt 
wurden. 

KAPITEL IX 
WAHRUNG DER RECHTSSTELLUNG DER PARTEIEN 

Artikel 28 

1. Sofern von den beiden Parteien nicht anders vereinbart, ist 
keine Partei berechtigt, sich in einem anderen Verfahren, 
gleichviel ob vor einem Gericht, Schiedsgericht oder anderen 
Organen, Einrichtungen oder Personen, auf Ansichten oder 
Erklärungen, Zugeständnisse oder Vorschläge der anderen 
Partei während des Vergleichsverfahrens, die jedoch nicht 
angenommen wurden, oder auf den Bericht, die Empfehlungen 
oder die Vorschläge der Kommission zu berufen, sofern ihnen 
nicht beide Parteien zugestimmt haben. 

2. Die Annahme der Empfehlungen der Kommission durch 
eine Partei bedeutet in keiner Weise eine Annahme der 
rechtlichen oder sachlichen Erwägungen, auf die sich die 
Empfehlungen gründen. 

KAPITEL X 
KOSTEN 

Artikel 29 

Die Kosten des Vergleichsverfahrens und die Vergütung 
der im Einklang mit Artikel 15 ernannten sachverständigen 
Berater werden zu gleichen Teilen von den Parteien getragen. 

50/51. Durchführung der Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen bezüglich der HUfe für Dritt
staaten, die von der Anwendung von Sanktionen 
betroffen sind 

Die Generalversammlung, 

besorgt über die besonderen wirtschaftlichen Probleme, vor 
die sich bestimmte Staaten infolge der Durchführung von 
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen gestellt sehen, die der 
Sicherheitsrat gegen andere Staaten ergriffen hat, sowie 
berücksichtigend, daß die Mitglieder der Vereinten Nationen 
nach Artikel 49 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet 
sind, einander bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat 
beschlossenen Maßnahmen gemeinsam handelnd Beistand zu 
leisten, 

unter Hinweis darauf, daß Drittstaaten, die sich vor 
besondere wirtschaftliche Probleme dieser Art gestellt sehen, 




